
 AZ 011

5  - ST

4  - 18 mm

6  - B

 AZ 011A

5  - AL

4  - 18 mm

6  - B

 AZ 003

5  - AL

4  - 20 mm

6  - T

 AZ 002

5  - ST

4  - 19 mm

6  - T

 AZ 022

5  - ST

4  - 56 mm

6  - A

 AZ 023

5  - AL

4  - 64 mm

6  - A

 AZ 025

5  - ST

4  - 83 mm

6  - A

 AZ 029

5  - ST

4  - 50 mm

6  - A

 AZ 024

5  - AL

4  - 110 mm

6  - A

 AZ 122

5  - AL

4  - 63 mm

6  - A

 AZ 011T

5  - ST

4  - 18 mm

6  - B

 AZ 012T

5  - AL

4  - 21 mm

6  - B

 AZ 002A

5  - AL

4  - 24 mm

6  - T

 AZ 001A

5  - AL

4  - 23 mm

6  - T

 AZ 001AS

5  - AL

4  - 23 mm

6  - T

 AZ 001ASi

5  - AL

4  - 23 mm

6  - T

 AZ 041T

5  - AL

4  - 21 mm

6  - T

 AZ 018T

5  - ST

4  - 27 mm

6  - B

 AZ 017T

5  - ST

4  - 25 mm

6  - B

 AZ 014T

5  - AL

4  - 24 mm

6  - B

 AZ 111

5  - AL

4  - 45 mm

6  - B

 AZ 019DT

5  - AL

4  - 27 mm

6  - B

 AZ 019T
 AZ 060

5  - ST

4  - 21 mm

6  - T

AZ 061AS
AZ 061ASi

5  - AL

4  - 23 mm

6  - T AZ 018

5  - ST

4  - 27 mm

6  - B

 AZ 017

5  - ST

4  - 25 mm

6  - B

 AZ 025  AZ055i

5  - AL

4  - 50 mm

6  - T

 AZ 013A

5  - AL

4  - 25 mm

6  - B

 AZ 012

5  - AL

4  - 21 mm

6  - B

 AZ 014

5  - AL

4  - 24 mm

6  - B

EN 362:2004
 KARABINERHAKEN
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DE   Allgemeine Gebrauchsanweisungen

EN364:2004 /  T

Karabinerhaken ist ein Teil der persönlichen Schutzausrüstung gemäß EN 362. Der 
Karabinerhaken dient zur Verbindung der einzelnen Teile der Absturzsicherung. Der 
Karabinerhaken kann ein integraler Bestandteil (z.B. des Sicherungsseiles) sein oder 
getrennt benutzt werden (z.B. als Anschlagpunkt der selbsthemmenden 
Höhensicherungsgeräte, Arbeitsseile etc.).

1   Tragkörper
2   Sperrklinke

3   Blockade

4   Öffnung des Karabinerhakens max. Bereich für die Anbringung des Karabinerhakens 
am Fixpunkt, der das Auslösen der Blockade erlaubt.  

5   Material: ST - stahl, AL - aluminium
6   Karabiner Klasse

BENUTZUNG DES KARABINERHAKENS
! Vor jedem Gebrauch des Karabinerhakens sind alle Teile (Tragkörper, Sperrklinke, 

Blockade) genau auf mechanische, chemische und thermische Beschädigungen zu 
prüfen. Die Prüfung ist vom Benutzer durchzuführen. Sollte ein Schaden festgestellt 
werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen. Sollten die Fehler festgestellt werden, ist 
der Karabinerhaken sofort außer Betrieb zu setzen und an den Hersteller 
zurückzuschicken.

! Vor jedem Gebrauch der Absturzsicherung mit dem Karabinerhaken ist zu prüfen, ob 
alle Elemente miteinander richtig verbunden sind und störungsfrei zusammenwirken 
und ob sie folgende Normen erfüllen:
- EN 361  für Auffanggurte
- EN 354, EN 355, EN 353, EN 353-2, EN 360, EN 363  für Bandfalldämpfer
- EN 341  für Rettungsgeräte
- EN 358  für Positionierungssysteme

! Die Karabinerhaken mit Handblockade der Sperrklinke (ohne automatische Blockade, 
z.B. Karabinerhaken mit Sperrmutter dürfen nur dann verwendet werden, wenn der 
Karabinerhaken während der Arbeit nicht mehrmals angeschlossen und abgetrennt 
werden muss.

! Während der Benutzung ist darauf zu achten, dass der Karabinerhaken mit Lösemitteln, 
Säuren und Basen, offener Flamme, heißen Metallsplitten und scharfen Gegenständen 
nicht in Berührung kommt. Die Betriebsbedingungen, unter welchen der
Karabinerhaken verwendet werden soll, sind mit dem Hersteller abzusprechen.

!

A B

C D

EN

DE

Der Fixpunkt, an dem der Bandfalldämpfer mit dem Karabinerhaken befestigt wird, soll sich 
oberhalb des Arbeitsbereiches befinden und eine statische Festigung von 12 kN 
aufweisen. Es wird empfohlen, nur die gekennzeichneten und zertifizierten Fixpunkte 
gemäß EN 795 zu verwenden.

Der Fixpunkt muss eine Form und Bauweise haben, die eine selbsttätige Abschaltung des 
Karabinerhakens und dessen Beschädigung verhindern, siehe A, B.

I) Katalognummer;  II) CE-Zeichen und die Nummer der notifizierten und 
überwachenden Stelle;  III) Seriennummer (Herstellungsmonat und -jahr); IV) europäische 
Norm (Nummer/Jahr/Klasse); V) ; VI) 
Kennzeichnung des Herstellers oder Lieferanten.

Die Sperrklinke ist unbedingt mit der Blockade zu sichern, siehe C, D.
Die beweglichen Teile sind mit Silikonöl oder einem anderen gleichartigen Produkt zu ölen 

(z.B. einmal im Monat).
Während der Benutzung ist die Länge des Karabinerhakens zu berücksichtigen, weil dies 

den Weg der Falldämpfung beeinflusst.
Es sind auch die mit dem Karabinerhaken verbundenen Elemente zu prüfen, die seine 

Festigkeit beeinträchtigen können, z.B. Verbindung des Karabinerhakens mit den breiten 
Bändern.

MARKIERUNG - 

BENUTZUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG/ABSTURZSICHERUNG
Die persönliche Schutzausrüstung darf nur durch geschultes Personal benutzt werden.
Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht von den Personen benutzt werden, deren 

Gesundheitszustand die Betriebssicherheit im Normal- bzw. Notbetrieb 
beeinträchtigen kann.

Die Erstellung eines Rettungsplans ist erforderlich.
Alle Änderungen am Gerät bedürfen einer schriftlichen Zustimmung des Herstellers.
Die Reparaturen dürfen nur vom Hersteller bzw. eine anerkannte Fachfirma durchgeführt 

werden.
Das Gerät darf nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
Die persönliche Schutzausrüstung dient für individuelle Zwecke und darf nur von einer 

Person benutzt werden.
Vor Gebrauch vergewissern Sie sich, ob alle Elemente der Absturzsicherung richtig 

zusammenwirken. Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen auf Richtigkeit und festen 
Sitz, um deren Abtrennung zu vermeiden.

Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht verwendet werden, wenn ein Element durch 
ein anderes beeinträchtigt wird.

Vor jedem Gebrauch ist das Gerät auf Zustand und Funktionsweise zu prüfen.
Während der Prüfung sind alle Elemente des Gerätes auf Schäden, Verschleiß, Korrosion, 

Risse, Schnitte und Funktionsweise zu prüfen, insbesondere:
- Auffanggurte und Positionierungsgurte: Klammer, Regulierelemente,
Anschlagpunkte, Band, Nähte, Schlaufen

- Bandfalldämpfer mit Schlaufen: Band, Nähte, Gehäuse und Verbinder
-  Faserseile und Seilführungen: Schlaufen, Kauschen, Verbinder, Regulierelemente, 
Flechtstücke

-  Stahlseile und Seilführungen: Drähte, Klemmen, Schlaufen, Kauschen, Verbinder 
und Regulierelemente

- selbsthemmendes Höhensicherungsgerät (mit Seil bzw. Band): Abrollgerät und 
Blockade, Gehäuse, Falldämpfer, Verbinder

- sebstklemmendes Höhensicherungsgerät: Körper, Führung, Blockade, Rollen, 
Schrauben, Nieten, Verbinder, Falldämpfer

- Verbinder (Karabinerhaken): Tragkörper, Nieten, Sperrklinke, Blockade
Mindestens einmal pro Jahr ist eine genaue Überprüfung durchführen zu lassen. Die 

Prüfung darf von einem Mitarbeiter durchgeführt werden, der in diesem Bereich 
geschult wurde. Die regelmäßigen Prüfungen dürfen auch vom Hersteller des Gerätes 
bzw. durch eine anerkannte Fachfirma durchgeführt werden. Alle Elemente des 
Gerätes sind genau auf Schäden, Verschleiß, Korrosion, Risse, Schnitte und 
Funktionsweise zu prüfen (siehe voriger Punkt). Hat das Gerät eine komplizierte 
Bauweise (z.B. selbsthemmende Höhensicherungsgeräte), dürfen die regelmäßigen 
Prüfungen nur vom Hersteller bzw. berechtigten Vertreter durchgeführt werden. Nach 
der Prüfung ist das Datum der nächsten Prüfung festzulegen.

Die regelmäßigen Prüfungen sind für die Betriebssicherheit und die Sicherheit des 
Benutzers sehr wichtig.

Während der Prüfung ist zu prüfen, ob alle Kennzeichnungen lesbar sind. Alle Angaben 
zum Gerät (Bezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum, Erstinbetriebnahme, Name des 
Benutzers, Angaben zu Reparaturen und Prüfungen und Außerbetriebnahme) sind in 
die Benutzerkarte unbedingt einzutragen. Für die Eintragungen in die Benutzerkarte ist 
das Unternehmen verantwortlich, bei dem das Gerät eingesetzt wird. Die 
Benutzerkarte ist vor der Erstinbetriebnahme des Gerätes auszufüllen. Alle Angaben 
zur persönlichen Schutzausrüstung (Bezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum, 
Erstinbetriebnahme, Name des Benutzers, Angaben zu Reparaturen und 
Überprüfungen) sind in die Benutzerkarte einzutragen. Die Benutzerkarte ist von 
einem Beauftragten für die persönliche Schutzausrüstung auszufüllen. Die persönliche 
Schutzausrüstung darf nicht benutzt werden, ohne dass die Benutzerkarte ausgefüllt 
wird.

Sollte das Produkt außerhalb seines Herkunftslandes verkauft werden, soll es über die 
Bedienungs- und Pflegeanweisung (einschließlich Angaben zu regelmäßigen 
Prüfungen und Reparaturen) in der Sprache des Landes verfügen, in dem das Produkt 
benutzt werden soll.

Sollten irgendwelche Zweifel in Bezug auf Zustand und Funktionsweise vorliegen, ist das 
Gerät sofort außer Betrieb zu setzen. Das Gerät kann erst nach der durchgeführten 
Prüfung nach schriftlicher Zustimmung des Herstellers wieder in Betrieb genommen 
werden.

Das Gerät muss unbedingt außer Betrieb gesetzt und vernichtet werden, wenn es beim 
Absturz verwendet wurde.

Nur der Auffanggurt (EN 361) ist das einzige zulässige Positionierungsgerät, das gegen 
Absturz schützt.

Hinweis: Gebrauchsanweisung beachten

MM/YY AZ011
EN 362:2004/B

I)

II)

III)

IV)
V) VI)
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Das Höhensicherungsgerät darf nur an den Anschlagpunkten (Klammern, Schlaufen) des 
Auffanggurtes mit Großbuchstaben „A“ befestigt werden. 

Der Anschlagpunkt soll stabil sein und seine Lage soll gegen Absturz schützen sowie den 
Weg des freien Falls minimieren. Der Anschlagpunkt soll sich oberhalb des 
Arbeitsbereiches befinden. Die Bauweise des Anschlagpunktes muss die feste 
Verbindung gewährleisten und darf nicht zu einer zufälligen Abtrennung führen. Die 
minimale statische Festigkeit des Anschlagpunktes beträgt 10 kN. Es sind die 
zertifizierten und gekennzeichneten Anschlagpunkte gemäß  EN 795 zu benutzen.

Es ist die ausreichende freie Fläche unterhalb des Arbeitsbereiches unbedingt 
sicherzustellen. Somit kann die Kollision mit den fallenden Gegenständen vermieden 
werden. Die freie Fläche ist der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Während der Benutzung des Gerätes ist auf folgendes zu prüfen:
- Knüpfen und Verschieben des Seiles an scharfen Rändern; - Schäden wie Schnitte, 
Risse, Korrosion; 
- Wirkung negativer Witterungseinflüsse; - Pendelabstürze; - Wirkung von Tief- und 
Hochtemperaturen; 
- Wirkung der Chemikalien; - Leitfähigkeit

Die individuelle Schutzausrüstung ist in den Verpackungen zu transportieren, die gegen 
Beschädigung oder Feuchtigkeit schützen sollen (z.B. Taschen aus imprägniertem 
Stoff, Stahl- und Kunststoffkoffer oder Kisten).

Die individuelle Schutzausrüstung ist zu reinigen und desinfizieren so, dass keine 
Schäden am Stoff entstehen. Für die Faserstoffe (Bänder, Seile) sind die 
Reinigungsmittel für zarte Textilien zu verwenden. Es kann im Handbetrieb oder mit 
einer Waschmaschine gewaschen. Danach ist das Gerät genau zu spülen. Die 
Kunststoffteile sind nur mit Wasser zu säubern. Die nassen Teile sind trocken zu lassen 
und weit von Zündquellen zu halten. Die Metallteile (Federn, Scharniere, Sperrklinken 
etc.) dürfen periodisch geölt werden.

Die individuelle Schutzausrüstung ist in loser Verpackung in gut gelüfteten und trockenen 
Räumen zu lagern, gegen Licht, UV-Strahlung, Staub, scharfe Gegenstände, Tief- und 
Hochtemperaturen und ätzende Chemikalien zu schützen.

MAXIMALE GEBRAUCHSDAUER - Die maximale Gebrauchsdauer der Vorrichtung 
beträgt unbegrenzt. Die maximale Gebrauchsdauer der Vorrichtung hängt von der 
Gebrauchsintensität und den Umgebungsverhältnissen ab. Bei ihrem Gebrauch unter 
schwierigen Bedingungen, in Meeresgebieten, an den Plätzen mit vorhandenen scharfen 
Kanten, unter der Einwirkung von hohen Temperaturen oder aggressiven Stoffen usw. 
kann es erforderlich werden, die jeweilige Vorrichtung sogar nach einmaligem Gebrauch 
außer Betrieb zu setzen.

REGELMÄßIGE INSPEKTIONEN - Die Vorrichtung unterliegt alle 12 Monate ab 
Erstgebrauch einer Inspektion.
Regelmäßige Inspektionen dürfen nur von Fachpersonen durchgeführt werden, die über 
entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten für regelmäßige Inspektionen der 
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) verfügen. Je nach der Art der Arbeiten und des 
Arbeitsumfeldes können regelmäßige Inspektionen in kürzeren Intervallen als alle 12 
Monate erforderlich werden. Jede regelmäßige Inspektion ist im Nutzungsblatt der 
jeweiligen Vorrichtung zu vermerken.

AUSSERBETRIEBNAHME - Nach einer Absturzverhinderung oder bei der Feststellung 
aufgrund der durchgeführten Inspektion, dass jeweilige Vorrichtung nicht mehr 
gebrauchen werden darf, oder bei jeglichen Bedenken zur technischen Beschaffenheit ist 
die Vorrichtung sofort außer Betrieb zu setzen und zu verschrotten.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, www.lanex.cz,
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz

Notifizierte Stelle, die für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß 
der PSA-Verordnung 2016/425 verantwortlich zeichnet:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - 
FRANCE

Notifizierte Stelle, die für die Produktionsüberwachung zuständig ist:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - 
FRANCE

GERÄTEKARTE

SERIENNUMMER

Der Betrieb, in dem das Gerät eingesetzt wird, ist für die Einträge in der Gerätekarte verantwortlich. Die Gerätekarte ist vor 
der ersten Ausgabe des Gerätes auszufüllen, das von einer kompetenten Person verwendet werden, die für 
Schutzausrüstungen im Betrieb verantwortlich ist. Informationen über die werkseigenen wiederkehrenden Inspektionen, 
Reparaturen und den Grund für die Außerbetriebnahme des Gerätes werden von einer kompetenten Person eingetragen, 
die im Betrieb für die wiederkehrenden Inspektion der Schutzausrüstungen verantwortlich ist. Die Gerätekarte ist für die 
Dauer der Nutzung des Gerätes aufzubewahren. Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht ohne ausgefüllte Gerätekarte 
verwendet werden.

GERÄTEMODELL UND -TYP

WIEDERKEHRENDE INSPEKTIONEN UND WARTUNGEN

TEILE-NUMMER

HERSTELLUNGSDATUM

DATUM DER INBETRIEBNAHME

KAUFDATUM

DATUM DER 
NÄCHSTEN
INSPEKTION

DATUM DER 
INSPEKTION

GRÜNDE FÜR DIE 
INSPEKTION
/REPARATUR

ERFASSTE SCHÄDEN, 
DURCHGEFÜHRTE 
REPARATUREN

VOR-, NACHNAME UND
UNTERSCHRIFT DER 
VERANTWORTLICHEN 
PERSON

BENUTZERNAME


